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Architekturführung, geplant: Besichtigung des Parlamentsgebäudes (9. Mai 2009,
14.00 – 16.30 Uhr) und – als After-Congress-Programm – Ungarische Staatsoper:
"Tosca" von Puccini (9. Mai 2009, 19.00 Uhr).

- Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Mitglieder der ARGE Baurecht 175 EUR und für
Nicht-Mitglieder 220 EUR. Die Teilnahme an den Ausflügen erfordert separate,
kostenpflichtige Anmeldungen.

- Das Veranstaltungsprogramm mit Anmeldeformular finden Sie als Anlage hier
beigefügt.

5. SOBau-Seminar

Zwei Aus- und Weiterbildungsseminare zum Streitschlichtungssystem "SOBau"
stehen im 1. Halbjahr 2009 noch an:

- Am 23. bis 25. April 2009 im Hotel Courtyard by Marriott Berlin-Mitte findet das
SOBAU- Grundlagenseminar mit der Referentin Frau Gertrud Wölke, Dipl.-
Psychologin, Mediatorin und Supervisorin, statt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt
1.200,00 Euro.

- Vom 26. bis 27. Juni 2009 ist das SOBau-Vertiefungsseminar "Effektive
Kommunikation in der Schlichtung und in der Mediation" im Hotel Loccumer Hof in
Hannover, ebenfalls mit der Referentin Frau Wölke vorgesehen. Der
Tagungsbeitrag beträgt 500,00 Euro.

Die vollständigen Veranstaltungsprogramme und Anmeldeabschnitte für diese zwei
SOBau-Seminare finden Sie auf der Website www.arge-baurecht.com unter
Mitglieder > Veranstaltungen > Aktuelles.

Für technische Fragen und Anregungen oder Abbestellungen zu diesem Newsletter
sowie zur Internetseite arge-baurecht.com bitte E-Mail an: dav [at] anwaltverein.de

Redaktion: Rechtsanwalt Udo Henke, Geschäftsführer, Deutscher Anwaltverein e.V.,
Littenstr. 11, 10179 Berlin, Tel.: 0 30/72 61 52-0, Fax: 0 30/72 61 52 -190
Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
© 2009 ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltverein, Berlin



ARGE Baurecht im Deutscher Anwaltverein e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung 2009

Termin: 21. März 2009, 12:45 bis 13:55 Uhr
Ort: Dresden, Internationales Congress Center
Leitung: RA Peter Oppler, München
Protokoll: RA Udo Henke, DAV, Berlin

Teilnehmer: 60 Mitglieder gemäß anliegender Teilnehmerlisten (Anlage A);
vom Gf. Ausschuss: RA Dr. Bergmann, RA Dr. Gessner, RA Henke (DAV-
Geschäftsführung), RAin Dr. Leineweber, RA Oppler, RAin Rath, RA Dr. Sohn
RA Dr. Virneburg

TOP 1:Begrüßung, Eröffnung, Formalia

Oppler begrüßt die erschienenen Mitglieder, eröffnet die reguläre Jahres-Mitgliederversammlung
2009 und weist auf die form- und fristgerechte Einladung durch Mitgliederrundschreiben vom
07.01.2009 und durch zusätzliche Veröffentlichung der Einladung mit Tagesordnung im
Anwaltsblatt 2/2009, 117 hin. Dagegen gibt es keine Einwände.

TOP 2:Jahresbericht für 2008

Oppler trägt den Jahresbericht vor, der auch mit dem ARGE Baurecht-Newsletter demnächst
allen Mitgliedern zugesandt wird (Manuskript siehe Anlage B). Insbesondere berichtet er
über die Entwicklung der Mitgliederzahl, umreißt die im Berichtsjahr durchgeführten
Veranstaltungen, erwähnt die Presseaktivitäten und die Sitzungen und Arbeitsfelder des
Geschäftsführenden Ausschusses.

Schwerpunktmäßig berichtet er über die Imagekampagne und die deutlich verstärkte
Pressearbeit. Wenig angenommen wurde bislang die "Stellenbörse" auf der neu gestalteten
Webseite. Ein weiteres Hauptthema seines Berichts ist das Projekt einer ARGE-Präsenz auf der
größten Immobilienmesse Deutschlands, der EXPO REAL in München. Der Geschäftsführende
Ausschuss hat dazu Agenturen mit Bewertungen und zur Einschätzung der
Realisierungschancen beauftragt und in Juli 2008 angehört und sich im November 2008 die
EXPO REAL in München angeschaut. Im Ergebnis ist eine Standpräsenz der ARGE schlicht zu
teuer. Ein drittes Thema des Jahresberichts ist das Ergebnis der im Januar 2009
durchgeführten Fragebogenaktion unter den Mitgliedern. Die Mitglieder haben sich mehrheitlich
für große und gut erreichbare Tagungsorte ausgesprochen, für mehr kürzere Vorträge,
allerdings deutlich mehrheitlich gegen Thesendiskussionen. Eine große Mehrheit spricht sich
außerdem für die Produktion einer als Kanzleibroschüre verwendbaren, regelmäßigen
Publikation aus, die sich inhaltlich primär an Baubeteiligte, nicht an die Mitglieder selbst, richtet.
Oppler berichtet außerdem über ein neues Seminar, das am Donnerstag unmittelbar vor der 34.
Baurechtstagung in München für Mitglieder zum "Marketing für Baurechtsanwälte" vorgesehen
werde. Außerdem soll ein halbtägiges Presseseminar konzipiert werden zum Thema "Umgang
mit und Zugang zur Presse".

TOP 3:Imagekampagne, Pressearbeit, Projekt EXPO REAL

Oppler stellt die Absicht, ein Presseseminar anzubieten, zur Diskussion. Aus der Versammlung
kommt zwar keine Wortmeldung dazu, es wird aber Zustimmung signalisiert. Er berichtet
außerdem, dass auf dem 60. Deutschen Anwaltstag in Braunschweig der Kollege Dr. Gessner
im Rahmen einer ARGE-Veranstaltung einen Vortrag halten wird zum Thema
"Baurechtsberatung durch Dritte". Ein ARGE-Mitglied regt an, das Marketingseminar am
Freitagvormittag vorzusehen und nicht am Donnerstag, um eine weitere Übernachtung in
München entbehrlich zu machen. Oppler meint dazu, dass zumindest in diesem Jahr nach der
Konzeption allein der Freitagvormittag für den vorgesehenen Stoff nicht ausreiche und daher
ein ganztägiges Marketingseminar unverzichtbar sei.

TOP 4:Bericht des Schatzmeisters für 2008
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Bergmann berichtet über das Jahresergebnis 2008 und seine Budgetplanung für 2009. Der
Jahresbeitrag von derzeit 50 EUR soll und kann unverändert beibehalten werden. Es ist im Kreis
der DAV-Arbeitsgemeinschaften einer der niedrigsten Beiträge aller Arbeitsgemeinschaften.
Eine Erhöhung erfolgte zuletzt im Jahre 1996.

Bergmann trägt die verschiedenen Ein- und Ausgabenpositionen zusammengefasst vor, im
Einzelnen auch die Ergebnisse der Veranstaltungen. Er dankt Herrn Ritter von der Deutschen
Anwaltakademie und Herrn Henke von der Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins
für deren unverzichtbare Unterstützung sowohl des Schatzmeisters wie auch des gesamten
Geschäftsführenden Ausschusses bei der Leitung der Arbeitsgemeinschaft.

Der Kollege Lebsanft aus Stuttgart bedankt sich bei den Mitgliedern des Geschäftsführenden
Ausschusses für das ehrenamtliche Engagement im vergangenen Jahr und regt an, die Zahlen
zum Haushalt der ARGE Baurecht im Vorfeld den Mitgliedern zu übermitteln durch
Rundschreiben oder Einlage in die Tagungsmappe. Ansonsten könne man in der
Mitgliederversammlung als Mitglied nicht substantiiert in eine Aussprache über die Kassenlage
eintreten. Bergmann spricht sich dezidiert gegen eine Veröffentlichung des Zahlenwerks durch
Einlage in die Tagungsmappen aus. Die Tagungsunterlagen erhielten auch Tagungsteilnehmer,
die nicht Mitglied der ARGE Baurecht seien. RA Lebsanft regt an, in diesem Fall die
Tagungsmappen zu differenzieren nach teilnehmenden Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Der
Vorschlag wird diskutiert. Der Kollege Wiesel aus Essen widerspricht dem Vorschlag, das
Zahlenwerk mitgliederöffentlich zu verbreiten. Er verweist auf datenschutzrechtliche Aspekte
und die steuerrechtliche Sensibilität solcher Zahlenwerke.

Auch Oppler zeigt sich skeptisch zu dem Vorschlag, ein schon aus der Natur der Sache stets
sensibles Zahlenwerk im Vorfeld an einen sehr großen Teilnehmerkreis zu veröffentlichen. Er
sagt aber zu, dass der Geschäftsführende Ausschuss einen akzeptablen Weg suchen werde,
um die erforderliche Information den Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zugänglich zu
machen. Im Übrigen weist Oppler darauf hin, dass bereits jetzt die Möglichkeit für ARGE-
Mitglieder besteht, die Haushaltszahlen jederzeit einzusehen, sowohl außerhalb der Tagungen
als auch während der Tagungen mit ausreichendem Vorlauf zur Mitgliederversammlung.

TOP 5:Bericht der Kassenprüfer für 2008

Der Kassenprüfer RA Adolph aus Hamm berichtet – auch mit Bezugnahme auf die
vorangegangene Diskussion zum Zahlenwerk – über den diesjährigen Ablauf der
Kassenprüfung in Berlin. Er habe die Kasse mit dem Kollegen Volk am 23.02.09 in den
Geschäftsräumen des Deutschen Anwaltvereins eingehend geprüft. Für Rückfragen standen
der DAV-Buchhalter Herr Leschke und der für die ARGE Baurecht zuständige Geschäftsführer
RA Henke zur Verfügung. Die Überprüfung der Unterlagen zum Geschäftsjahr 2008 habe
keinerlei Anlass zu Beanstandungen gegeben (Prüfbericht der Kassenprüfer für 2008
siehe Anlage C).

TOP 6:Aussprache und Entlastung

In der Aussprache bietet der Schatzmeister den Mitgliedern an, künftig die
Zusammenfassungen der Budgetzahlen den Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zur
Verfügung zu stellen. RA Dr. Saerbeck aus Hamm dankt den Mitgliedern des
Geschäftsführenden Ausschusses für die Leitung der Arbeitsgemeinschaft und die
ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Jahr und beantragt die Entlastung der Mitglieder des
Geschäftsführenden Ausschusses und insoweit auch der DAV-Geschäftsstelle und der DAV-
Buchhaltung.

Oppler stellt den Entlastungsantrag zur Abstimmung. Zuerst fragt er, ob es Einwände gibt, die
Abstimmung offen durch Handaufheben durchzuführen. Dagegen gibt es keine Einwände. In
der Abstimmung über den Entlastungsantrag wird den Mitgliedern des Geschäftsführenden
Ausschusses, der DAV-Geschäftsführung und der DAV-Buchhaltung ohne Gegenstimme und
bei Enthaltung der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses einhellige Entlastung
erteilt.
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Oppler bedankt sich bei den Mitgliedern für das durch die Entlastung ausgesprochene
Vertrauen.

TOP 7:Wahl der Kassenprüfer für 2009

Oppler schlägt vor, RA Adolph/Hamm und RA Volk/Frankfurt am Main zu Kassenprüfern auch
für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen. Es gibt keine Einwände oder Gegenvorschläge. RA
Adolph ist zu einer erneuten Kandidatur bereit. Der nicht anwesende Kollege Volk hat vor
Beginn der Mitgliederversammlung sein Einverständnis mit einer Wiederwahl erklärt. Gegen eine
offene Abstimmung durch Handaufheben gibt es keine Einwände.

In der Abstimmung werden die Genannten bei Enthaltung des designierten Kassenprüfers und
der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses ohne Gegenstimmen einstimmig von der
Mitgliederversammlung zu Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.

Adolph erklärt sich bereit, die Aufgabe erneut zu übernehmen. Oppler dankt beiden Kollegen für
die Übernahme dieser Aufgabe auch im Jahr 2009.

TOP 8:Verschiedenes

Ein ARGE-Mitglied moniert, dass er die Änderung seiner Kanzleidaten im Hinblick auf die DAV-
Mitgliederdatei, die ARGE Baurecht und die Schlichter- und Schiedsrichterliste mehrfach
durchgeben musste und hält dieses Verfahren für verbesserungsbedürftig. Henke weist
darauf hin, dass eine einmalige Mitteilung von Adressänderungen an die DAV-Mitgliederverwal-
tung bzw. die DAV-Adresse ausreichend ist für die Änderung aller Adressverzeichnisse des
DAV, sofern auch darauf hingewiesen wird, dass der/die Betreffende auch auf der SOBau-
Schlichter- und Schiedsrichterliste aufgeführt ist. Nur mit einem solchen Hinweis sei
sichergestellt, dass die für die Schlichter- und Schiedsrichterliste separat geführte Datei
ebenfalls zeitnah aktualisiert werde. Die ARGE-Mitgliederdaten würden kurzfristig immer aus
den aktualisierten Daten der DAV-Mitgliederverwaltung generiert und somit automatisch
aktualisiert.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Ausschussvorsitzende bedankt sich bei den
Mitgliedern und schließt die Versammlung.

Berlin, den 25. März 2009

     gez. RA Oppler gez. RA Henke
______________________________    ____________________________________
               RA Peter Oppler                         RA Udo Henke
             Versammlungsleiter   Protokollführer

Anlagen: A. Teilnehmerliste
B. Geschäftsbericht 2008
C. Prüfbericht der Kassenprüfer für 2008



Tagungsbericht
ARGE Baurecht - 33. Baurechtstagung in Dresden, 20./21.03.2008

Die Frühjahrstagung im neuen Dresdner Congress Center stand unter dem
Leitthema „Architektenrecht und brisante Probleme der VOB/B und des FoSiG“.
Sie war außerordentlich gut besucht, was sicherlich sowohl an den
interessanten Vortragsthemen als auch an dem attraktiven Tagungsort und
seinem Umfeld lag (dem seit vielen Jahren in Dresden ansässigen Verfasser
dieses Tagungsberichtes sei diese kleine, persönliche Anmerkung erlaubt).

Den einleitenden Vortrag zur „HOAI 2009“ übernahm Herr Kollege Prof. Dr.
Mathias Preussner aus Konstanz, der tagesaktuell und sehr informativ den
derzeitigen Bearbeitungsstand zur Novellierung der Honorarordnung referierte.
Danach soll der deutlich überarbeitete Entwurf Ende März an die Fachverbände
versendet und am 29.04.2009 im Kabinett beraten werden. Man darf gespannt
sein, ob es diesmal zu einer Verabschiedung kommen wird (der
Vorläuferentwurf aus Februar 2008 ist ja bekanntlich nur wenige Monate später
wieder zurückgezogen worden). Vorsichtiger Optimismus scheint aber angesagt
zu sein, weil bis Ende des Jahres die EU-Dienstleistungsrichtlinie in nationales
Recht umgesetzt sein muss und die von der Europäischen Kommission einst
ausgebrachte Frist zur Abschaffung der Mindestpreisregelungen (Verstoß
gegen die EU-Dienstleistungsfreiheit, auch nach Auffassung des EuGH, siehe
dessen als „Cipolla“-Urteil bekannt gewordene Entscheidung aus Dezember
2007) längst abgelaufen ist.

Den europarechtlichen Bedenken soll durch die Begrenzung des
Anwendungsbereiches als Inländer-HOAI Rechnung getragen werden, im
Übrigen sind preisrechtliche Regelungen nur noch für Planungsleistungen der
Architekten einerseits und der Fachplaner für Tragwerk und Gebäudetechnik
andererseits vorgesehen. Alle anderen, bisher erfassten Leistungen sollen
entfallen und die HOAI so von derzeit 103 Paragraphen auf 56 verbindliche
Paragraphen reduziert werden (alles andere wird sich nach dem derzeitigen
Stand der Erarbeitung als unverbindliche Empfehlung in einem Anhang wieder
finden, ebenso die bisherigen Objektlisten und die sog. Besonderen
Leistungen). Die Honorare (Tabellenwerte) sollen linear um 10 % angehoben
und deren Ermittlung deutlich vereinfacht werden (als Grundlage wird wohl nur
noch die Kostenberechnung oder alternativ eine „Baukostenvereinbarung“
dienen).

Nicht weniger informativ war der anschließend von den Kollegen Prof. Dr. Ulrich
Werner und Frank Siegburg (beide Köln) gehaltene Vortrag über die Rolle des
Architekten bei der Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitserwägungen
hinsichtlich der zu errichtenden Immobilie. Werner stellte zunächst sehr
plastisch das „Spannungsfeld der Wirtschaftlichkeit“ zwischen Qualität der
Architektur und Haustechnik einerseits sowie den Baukosten, Folgekosten und
der Rentabilität andererseits dar und wies völlig zurecht darauf hin, dass die
meist ausschließlich betrachteten Baukosten eben nur ein (natürlich
maßgebliches) Kriterium für die Wirtschaftlichkeit eines Objektes darstellen.
Beide Referenten, Werner  und Siegburg , stellten heraus, dass die
Wirtschaftlichkeit maßgeblich „nur in einem frühen Stadium, nämlich der
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Bedarfsplanung und der Bauplanung beeinflusst werden“ kann, wobei Werner
die DIN 18205 (Bedarfsplanung im Bauwesen) mit deren Prüflisten kurz
vorstellte (näher dazu Preussner, BauR 2009, 415 ff.) und Siegburg auch
anhand eines ganz konkreten Beispiels das Erfordernis konkreter
Beschreibungen der Wirtschaftlichkeitskriterien hervorhob. Abgerundet wurde
der Vortrag durch die Darstellung der - wie es Werner nannte - „5 Hürden“ bei
der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Architekten
wegen Baukostenüberschreitung: (1) der einvernehmlichen Festlegung oder
rechtsverbindlichen Vorgabe eines bestimmten Baukostenbetrages, (2) der
Pflichtverletzung des Architekten, (3) dem Verschulden des Architekten, (4)
dem Nacherfüllungsrecht des Architekten und schließlich (5) dem Schaden,
also der konkreten Darlegung der eingetretenen, kausalen
Vermögensnachteile. Probleme der Vorteilsausgleichung spielen hier
bekanntlich eine ganz entscheidende Rolle.

Abgerundet wurde der erste Veranstaltungstag durch die Darlegung der sog.
Teilerfolge-Rechtsprechung des BGH (maßgeblich insbesondere die
Entscheidung vom 24.06.2004 - VII ZR 259/02, BauR 2004, 1640) durch die
Kollegen Helmut Aschenbrenner (München) und Ulrike Gantert (Markt
Schwaben). Anhand dreier Fallgruppen und unter Heranziehung einschlägiger
Bewertungstabellen (hier: derjenigen von Siemon zum Leistungsbild des § 15
Abs. 2 HOAI) erfolgte eine kritische Auseinandersetzung mit der vom
Bundesgerichtshof vorgenommenen Auslegung von Architektenverträgen und
der notwendigen Bewertung von Teilerfolgen.

„Ausgewählte Fragen zur Haftung von Architekten und Ingenieuren“
präsentierte am zweiten Veranstaltungstag Herr Kollege Prof. Rudolf Jochem
(Wiesbaden). Sehr ausführlich ging er auf Fragen der Sekundärhaftung und der
Sachwalterhaftung ein, die er auch anhand ihrer historischen Entstehung
erläuterte und kritisch hinterfragte (nicht zuletzt wegen der erst nach den
Anfängen dieser Rechtsprechung erfolgten Verabschiedung der HOAI mit ihrer
in § 15 Abs. 2 enthaltenen Leistungsphase 9 sowie der heute üblichen
Hinzuziehung weiterer Projektbeteiligter wie Projektsteuerer, Baubetreuer etc.
und der damit häufig einhergehenden Überschneidung von
Verantwortungsbereichen). Einen weiteren Schwerpunkt legte Jochem auf
Fragen der gesamtschuldnerischen Haftung zwischen Architekt und anderen
Baubeteiligten, insbesondere in Zusammenhang mit Haftungsfragen bei der
Objektüberwachung. Dargestellt wurde auch die aktuelle Entscheidung des
BGH vom 27.11.2008 - VII ZR 206/06, BauR 2009, 515 zur Zurechnung von
Planungsfehlern (eines anderen Architekten) zu Lasten des Bauherrn über §§
254, 278 BGB.

Nach diesem architektenrechtlichen Schwerpunkt der Tagung befasste sich
Frau Kollegin Annette Frobenius (München) zunächst mit der Entscheidung des
BGH vom 24.07.2008 - VII ZR 55/07, BauR 2008, 1603 zur Inhaltskontrolle von
Verträgen, bei denen die VOB/B gegenüber Verbrauchern gelten soll.
Angesichts der umfangreichen Kasuistik zu den dortigen Regelungen sprach
sie gleichwohl die - an die Verbraucher selbst gerichtete - Empfehlung aus, die
VOB/B zu verwenden und durch entsprechende Zusätze (Vereinbarung der
förmlichen Abnahme, einer verlängerten Gewährleistungsdauer und eines
abweichenden Zeitpunkts für die Rückgabe von Gewährleistungssicherheiten)
zu einem inhaltlich ausgewogenen Regelwerk zu gelangen. In einem zweiten
Teil regte Frau Frobenius detailliert die Neudefinition des gesetzlichen
Leitbildes des BGB-Bauvertrages an und erhielt zu ihrer grundlegenden These
(Erforderlichkeit des Nachdenkens über den bisherigen Leitbildbegriff) die
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Zustimmung auch eines anwesenden Mitglieds des VII. Zivilsenats. Mit anderen
Worten: die Diskussion ist eröffnet!

Zum Abschluss behandelte Herr Kollege Alfred Metzger aus Heilbronn unter
dem Motto „FoSiG brisant“ einige praxisrelevante Aspekte des am 01.01.2009
in Kraft getretenen Forderungssicherungsgesetzes. Seinen Schwerpunkt legte
Metzger auf das Bauforderungssicherungsgesetz, also auf die Novellierung des
bisherigen GSB und stellte die - aus seiner Sicht noch nicht beantwortete -
Frage, ob Baugeld nach der Neudefinition auch diejenigen Teilbeträge erfasst,
die in einer Vertragskette an Nachunternehmer für solche Teilleistungen
ausbezahlt werden, die wiederum durch (weitere) Nachunternehmer erbracht
werden. Eine Bejahung dieser Frage hätte natürlich zur Konsequenz, dass auch
diese Nachunternehmer der Baugeldverwendungspflicht unterfallen und deren
Geschäftsführer im Einzelfall persönlich haften würden, wenn das Unternehmen
insolvent wird und weitere Nachunternehmer in der Leistungskette dadurch mit
ihrem vertraglichen Vergütungsanspruch ausfallen. Ein scharfes Schwert also,
auf das in der Beratungspraxis sicherlich zu achten ist.

Die nächste Tagung (20. und 21. November 2009) wird in München stattfinden,
vorgesehen ist eine Schwerpunktlegung auf bauprozessuale Themen.

RA Roland Kesselring, Dresden
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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> BAUROPA 2009  
> Baurecht in Europa  
8./9. Mai 2009, Danubius Hotel Gellért, Budapest/Ungarn

Fachprogramm	 > Freitag, 8. Mai 2009 
14.00 – 14.15 Uhr	 Begrüßung Prof. Hans-Benno Ulbrich, Rechtsanwalt, Würzburg	
14.15 – 15.45 Uhr	 Probleme mit ausländischen Arbeitskräfte am Bau in Deutschland  
				    Dr. Olaf Hofmann, Hauptgeschäftsführer a.D. des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen
16.15 – 17.45 Uhr	� Zukunft der Streitvermeidung am  Bau?  

Dr. Alfons Schulze-Hagen, Rechtsanwalt, Mannheim

				    > Samstag, 9. Mai 2009
	9.30 – 11.00 Uhr	� Baurecht in Osteuropa  

Dr. Tamás Balázs, Rechtsanwalt, Budapest/Ungarn
11.30 – 13.00 Uhr	�� Rechtsvergleichung im europäischen Vergaberecht  

Dr. Thomas Ax, Rechtsanwalt, Neckargemünd
 
Rahmenprogramm 	 > Freitag, 8. Mai 2009
10.00 – 13.00Uhr	�� �Stadtrundfahrt – Erleben Sie die pulsierende Stadt mit der interessanten Geschichte  

während einer Stadtrundfahrt. Während der Fahrt besichtigen wir zu Fuß die Fischerbastei und  
die Matthiaskirche. Kostenbeitrag EUR 15,00 pro Person inkl. Busfahrt und Eintrittsgelder.

14.30 – 17.00 Uhr	� Besichtigung des Museums der Bildenden Künste – Die Besichtigung geht über die größ-
te spanische Sammlung außerhalb Spaniens bis zu der ungarischen Moderne. Kostenbeitrag  
EUR 25,00 pro Person inkl. Transfer, Reiseleitung, Eintritt und Museumsführung.

19.30 Uhr	� Gemeinsames Abendessen im Centrál Kaffeehaus, dem legendären Budapester Kaffeehaus, in 
dem Respekt vor den Traditionen und gleichzeitig Offenheit für das Neue zu finden ist. Kostenbeitrag  
EUR 40,00 pro Person ohne Getränke

				    > Samstag, 9. Mai 2009
14.00 –16.30 Uhr	� Architekturführung, geplant: Besichtigung des Parlamentsgebäudes – das „Haus des Landes“ 

und der Klassiker jeder Budapestreise. Kostenbeitrag EUR 12,00 pro Person inkl. Busfahrt und 
Reiseleitung. 

19:00 Uhr	� Ungarische Staatsoper: „Tosca“ von Puccini – Wir haben für die Teilnehmer ein Kartenkon-
tingent reserviert. Die Karten können bis 15. Februar 2009 zusammen mit der Anmeldung zur 
Tagung reserviert werden. Preise: EUR 82,00 in der Kategorie I und EUR 74,00 in der Kategorie II

Teilnahmebescheinigung > Es wird eine Teilnahmebescheinigung gemäß § 15 FAO über max. 6,0 Stunden erstellt.

Tagungsbeitrag > EUR 175,00 für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft und für Mitglieder des FORUM Junge Anwalt-
schaft, EUR 220,00 für Nichtmitglieder, jeweils inkl. Registrierungsgebühr, Tagungsunterlagen und Kaffeepausen. Falls 
der Beitritt zur ARGE Baurecht bzw. zum FORUM Junge Anwaltschaft mit der Anmeldung erfolgt, wird bereits der ermä-
ßigte Beitrag in Höhe von EUR 175,00 in Rechnung gestellt. Der Tagungsbeitrag ist mehrwertsteuerfrei. Die separaten 
Beiträge zum Rahmenprogramm sind Leistungen im Ausland und gemäß § 3a Abs. 2 Nr. 3a) UStG nicht steuerbar.

Zimmerreservierung > Im Danubius Hotel Gellért Budapest, Gellért tér 1, 1111 Budapest, Hungary, sind Zimmerkontin-
gente reserviert, die unter dem Stichwort „BAUROPA 2009“ bis 26. März 2009 abgerufen werden können: EZ EUR 96,82,  
DZ EUR 149,35, jeweils inkl. Frühstück, 20% VAT und 3% City Tax. Abruf bitte mit beiliegenden Hotelformular.
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten können Sie im Internet buchen: www.hrs.de oder www.booking.de. Oft bieten 
die Hotels über das Internet günstigere Raten an. Bitte beachten Sie hier die gesonderten Geschäftsbedingungen.

Information und Organisation > DeutscheAnwaltAkademie, Herr Frank Ritter
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel. 030 72 61 53 - 181, Fax: 030 72 61 53 - 188, ritter@anwaltakademie.de



> BAUROPA 2009  
> Budapest
>  8./9. Mai 2009 > Danubius Hotel Gellért, Budapest/Ungarn

>  Anreisemöglichkeit > Flug
Folgende Fluggesellschaften fliegen nach derzeitigem Flugplan nach Budapest:

	 > Germanwings	 aus Berlin, Köln, Leipzig, Stuttgart, www.germanwings.de
	 > EasyJet	 aus Berlin und Dortmund, www.easyjet.de
	 > Air Berlin	� aus Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, 	  

Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Münster,  
Nürnberg, Paderborn 
www.airberlin.de

	 > RyanAir	 aus Bremen und Frankfurt Hahn, www.ryanair.de
	 > Malev		 aus Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, www.malev.de
	 > Lufthansa	 aus Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, München, www.lufthansa.de

Eine rechtzeitige Buchung sichert Ihnen günstige Preise.

Die Airport-Minibusse sind Sammeltaxis, die viel preisgünstiger sind als normale Taxis. Sie befördern die Fluggäste an die 
angegebene Budapester Adresse bzw. holen sie dort ab. Karten sind nach Ankunft an den Airport-Minibus-Schaltern zu 
lösen. Für die Rückreise können die Minibusse telefonisch bestellt werden.

>  Anreisemöglichkeit > Bahn
Budapest ist auch mit dem Zug tagsüber oder mit dem Nachtzug zu erreichen.
Einige Beispiele zur Fahrt tagsüber:
> Fahrzeit ab Berlin ca. 12 Stunden
> Fahrzeit ab Dortmund ca. 13,5 Stunden
> Fahrzeit ab Dresden ca. 9,5 Stnden
> Fahrzeit ab Hamburg ca. 13 Stunden
> Fahrzeit ab Köln ca. 12 Stunden
> Fahrzeit ab Frankfurt ca. 10,5 Stunden
> Fahrzeit ab München ca. 7,5 Stunden
> Fahrzeit ab Stuttgart ca. 10 Stunden

Eine rechtzeitige Buchung (www.bahn.de)sichert Ihnen günstige Preise.

>  Anreisemöglichkeit > Schiff
Wer es gemütlich mag und viel Zeit hat, kann ab Wien (mit dem Tragfügelboot, Fahrzeit ca. 6 Stunden) oder Passau  
(4 Tage) mit dem Schiff an- oder abreisen. Reedereien und Fahrpläne finden Sie unter www.ddsg-blue-danube.at oder 
nennt Ihnen Ihr Reisebüro.

>  Sehenswürdigkeiten und Kulturangebote / Informationen
Es ist schwer, alle Sehenswürdigkeiten und Kulturangebote auf eine Seite unterzubringen. Aber die Stadt Budapest hat 
zwei sehr ausführliche Webseiten in deutscher Sprache zu allen Angeboten der Stadt mit Angaben der Adressen und 
Informationen zur Buchungsmöglichkeit:

www.budapestinfo.hu/de
Schauen Sie doch mal rein!
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> BAUROPA 2009  
> Budapest
>  8./9. Mai 2009 > Danubius Hotel Gellért, Budapest/Ungarn

> >> Rahmenprogramm

>  Museum der Bildenden Künste  An den überaus reichen Ausstellungen kann man die Kunst der Antike ebenso 
kennenlernen, wie die Geschichte der europäischen Malerei. Die Spanische Gemäldesammlung ist eine der größten der 
Welt außerhalb Spaniens. 

>  Centrál Kaffeehaus  Das Centrál Kaffeehaus im Zentrum, das von Lajos Ullman Erényi errichtet und von Zsigmond 
Quittner geplant wurde, wurde im Jahre 1887 eröffnet.  Für die Gestaltung der Innenarchitektur des alten Centrál Kaf-
feehauses war in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts die historische Eklektik charakteristisch. Thonettstühle, 
Marmortische mit Gusseisenbeinen, Perserteppich unter den Plüschsesseln, englische Clubledergarnitur, umgeben von 
einigen Palmen, Stadtphotos, Graphiken und Spiegel an der Wand, Edelkeramiken auf den Tischen spielten eine wichtige 
Rolle bei der Einrichtung.

>  Parlamentsgebäude  Der Architekt Imre Steindl hat sich das neogotische Gebäude des Londoner Parlaments, den 
sogenannten Parlamentsstil zum Vorbild genommen, als er das Symbol des der ungarischen Verfassungsschöpfung 
gewidmeten „Haus des Landes“ erträumte. Mit dem Bau begann man 1884, die Vorbereitungen beendete man zur 
Millenniumsfeier der 1000-jährigen Landnahme der Ungarn, ganz fertig gestellt wurde es erst 1902.

> >> Informationen zu Budapest

>  Unterwegs in Budapest „Die ganze Stadt in Ihrer Tasche“ – Dies ist das Motto der Budapest Karte, die mehr als 
einhundert verschiedene Ermäßigungen im Angebot hat: Unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, Kosten-
loser oder vergünstigter Eintritt in 60 Museen und Besuch einiger Sehenswürdigkeiten, Stadtbesichtigungen zum halben  
Preis, Eintrittskarten zu ermäßigten Preisen für den Besuch von Kultur- und Folkloreprogrammen, Preisnachlässe beim  
Besuch von Restaurants und Heilbädern, Vergünstigungen für Autovermietung, sowie Besuch von Sporteinrichtungen und 
zahlreicher, anderer Örtlichkeiten. Zudem wird die Karte durch eine bunte, über 100 Seiten verfügende Broschüre in vier  
Sprachen – ungarisch, deutsch, englisch und italienisch – ergänzt. Sie informiert über die Einsatzmöglichkeiten der Karte 
und stellt die Annahmestellen vor (mit Fotos, Adressen, Öffnungszeiten, mit Angabe der Eintrittspreise und der Höhe  
der Vergünstigungen). Gültigkeitsdauer: 48 oder 72 Stunden, Preis in 2008: 6.500 HUF für 48 Stunden oder 8.000 HUF 
für 72 Stunden. Die Karte ist gültig für einen Erwachsenen plus und ein ihn begleitendes Kind bis zur Alterszeit im Höchs-
talter von 14 Jahren gültig.

>  Shopping in Budapest Budapest erinnert heute wieder viel mehr an das Einkaufsmekka vor 100 Jahren, als an ein 
ehemaliges kommunistisches Land. In der Gegenwart herrschen zweierlei Trends: ‚big is beautiful‘ ist genauso trendy, 
wie ‚small is beautiful‘: ‚big‘ weist auf die riesigen Shopping-Center hin, die nacheinander gebaut wurden und die all-
täglichen Kaufgewohnheiten der Kunden von Grund aus verändert haben. Über alle ragt der WestEnd Shopping Center 
unweit des zentral gelegenen Westbahnhofs, sowohl in seiner Größe, als auch in seiner bemerkenswerten Architektur 
hinaus. Zur gleichen Zeit sind in erstaunlicher Schnelle die ‚smalls‘, die kleinen Geschäfte erschienen, die vor allem im Lu-
xusbereich alles anzubieten haben, was das Herz begehrt: ob exklusive Baumaterialien, Bilderrahmen, spezielle Käsesor-
ten, Pfeifentabak, ein Buch aus der Zeit Newtons, eine seltene alte Schallplatte, ein Manuskript von Wagner, oder etwa 
eine antike Uhr gefragt wird: es ist heute alles erhältlich. Zu den wahren Budapester Shopping -Erlebnissen gehört auch 
ein Besuch in den Markthallen, oder ein Bummel auf dem berühmten Trödelmarkt ‚Ecseri‘. Genauso viel versprechend ist 
auch ein Spaziergang in der zentral gelegenen Falk Miksa Straße. Seit 1990 bietet diese als Antiquitätenstraße – ähnlich 
wie in Paris und Rom – Kunstobjekte in einer Straße zum Verkauf an.

>  Margareteninsel Die Margareteninsel ist die grüne Oase der Ruhe mitten in Budapest und sollte auf jedem Fall be-
sucht werden. Auf der 2,5 km langen Insel findet man die Ruinen eines Dominikanerklosters und einer Franziskanerkirche 
aus dem Mittelalter, den schön angelegten Rosengarten, den verwinkelten Japanischen Garten mit einem Thermalteich 
und ein Tiergehege. Sehenswert ist der 57 m hohe Wasserturm, der im Jahre 1911 erbaut wurde. Im Sommer finden häu-
fig auf der Margarenteninsel Open-Air-Konzerte statt und außerdem ist hier die Freilichtbühne der Ungarischen Staats-
oper, auf der Opern- und Balletvorstellungen aufgeführt werden. Der Norden der Insel wird vom Kontrast sozialistische 
Architektur versus Jugendstil regiert. Neben dem ehrwürdigen Thermalhotel Ramada-Grand Hotel entstand in den 70er 
Jahren das moderne Thermalhotel. 
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> Anmeldung			 
> per Fax (030) 72 61 53 - 188 
> BAUROPA 2009  
>  8./9. Mai 2009 > Danubius Hotel Gellért, Budapest/Ungarn

Teilnahmegebühr

Mitglied der ARGE Bau- und Immobilienrecht	 EUR 175,00
Mitglied im Forum Junge Anwaltschaft		  EUR 175,00

Teilnahme als Nichtmitglied			   EUR 220,00

�Ich trete der ARGE Bau- und Immobilienrecht bei 
(nachstehende Angabe nur notwendig bei Eintritt in die ARGE Bau- und Immobilienrecht) 

		  Ich bin Mitglied im
						                Name des örtlichen Anwaltvereins

		  Ich werde Mitglied im
	 					               Name des örtlichen Anwaltvereins

Ich trete dem Forum Junge Anwaltschaft bei.

Ich nehme an der Stadtrundfahrt mit  Begleitperson/en teil, Kostenbeitrag EUR 15,00 pro Person.

�Meine Begleitung (  Person/en) nimmt an der Besichtigung des  
Museums der Bildenden Künste teil, Kostenbeitrag EUR 25,00 pro Person.

�Ich nehme am Gemeinsamen Abendessen im Kaffeehaus Centrál mit  Begleitperson/en teil,  
Kostenbeitrag EUR 40,00 pro Person. 

Ich wünsche ein Fleischgericht	  
Ich wünsche ein Fischgericht

�Ich nehme an der Architekturführung (geplant: Parlamentsgebäude) mit  Begleitperson/en teil, 
Kostenbeitrag EUR 12,00 pro Person.

�Ich buche  Karten für die Oper „Tosca“ nur möglich bis zum 15. Februar 2009 
Kategorie I, 82,00 € je Karte 
Kategorie II, 74,00 € je Karte

Stornierung > Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine  
etwaige Verhinderung. In diesem Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 18,00. Sollte uns Ihre  
Absage bis fünf Tage vor Beginn der Veranstaltung erreichen, ist die Hälfte der Tagungsgebühren zu zahlen. Sie zahlen die 
volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre Stornierung erst nach den genannten Fristen erreicht.

�Ja, ich möchte an der Fachtagung BAUROPA 2009 teilnehmen.

Name, Vorname

Kanzlei

Telefon, Fax

E-Mail

Straße

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift
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